
4. Kap. - Gerichtliches Verfahren 1

Scheidung zur Tat von den geltenden Regeln des ge
sellschaftlichen Zusammenlebens leiten zu lassen, 
sind den Organen der Jugendhilfe die getroffenen 
Feststellungen mitzuteilen.
(3) Dem jugendlichen Angeklagten werden die 
Gründe einer Einstellung gemäß Absatz 1 Ziffer 2 
nicht mitgeteilt, soweit davon Nachteile für seine Er
ziehung zu befürchten sind.
(4) Erfolgt die Einstellung wegen Zurechnungsun
fähigkeit des Angeklagten, kann in der Hauptver
handlung gleichzeitig die Einweisung in psychiatri
sche Einrichtungen nach den hierfür geltenden ge
setzlichen Bestimmungen angeordnet werden.

Anmerkungen: 1. Die gesetzlichen Voraussetzun
gen für die gerichtliche Einweisung in eine psychia
trische Einrichtung regelt § 11 des EinwG (Reg.- 
Nr. 7.). Beachte hierzu auch Ziff. IV.2. und IV.3. 
des PrBOG zum EinwG (abgedr. als Anm. nach § 12 
des EinwG). Zu der Verantwortung für die Durch
setzung gerichtlicher Einweisungen in psychiatrische 
Einrichtungen und den hierbei zu beachtenden In
formationspflichten der Gerichte vgl. §552, 53 der
1. DB zur StPO (Reg.-Nr. 1.1.).
2. - Vgl. auch Ziff. III.2. (3. Abs.) des PrBOG zu Fra
gen der Untersuchungshaft (abgedr. als Anm. nach 
§246 StPO).

(5) Lag ein Schadensersatzantrag vor, ist der Ge
schädigte darüber zu unterrichten, in welcher Weise 
er seine Schadensersatzansprüche geltend machen 
kann.

§ 249
Umwandlung der 
vorläufigen Einstellung
Das Gericht kann die gemäß § 247 vorläufig einge
stellten Verfahren endgültig einstellen, wenn
1. die Krankheit des Angeklagten sich als unheilbar 

erweist;
2. die gemäß § 247 Ziffer 2 zu erwartende Maßnah

me der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
rechtskräftig ausgesprochen wurde;

3. der Angeklagte gemäß §247 Ziffer 3 in dem an
deren Staat bestraft wurde;

4. die gesetzlichen Voraussetzungen der Strafver
folgung in Wegfall geraten sind.

Anmerkung: Vgl. Anm. nach § 192 Abs. I StPO.

§ 250
Verweisung
(1) Ergibt sich, daß das Gericht gemäß § 30 des Ge
richtsverfassungsgesetzes oder §§ 4, 11 Absatz 2 oder 
14 Absatz 1 Ziffer 2 der Militärgerichtsordnung sach
lich nicht zuständig ist, spricht es seine Unzuständig
keit aus und verweist die Sache an das sachlich zu
ständige Gericht.

(2) Beantragt der Staatsanwalt auf Grund des Er
gebnisses der Hauptverhandlung bei dem Kreisge
richt die Verweisung an das Bezirksgericht, hat das 
Kreisgericht die Verweisung auszusprechen.
(3) Eines neuen Eröffnungsbeschlusses bedarf es 
nicht.

§ 251
Entscheidung über Einstellung 
und Verweisung
Die Entscheidungen gemäß §§247 bis 250 ergehen 
durch Beschluß des Gerichts. Sie können auch 
außerhalb der Hauptverhandlung erlassen werden.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. IV.2. des PrBOG zum 
EinwG (abgedr. als Anm. nach § 12 EinwG - Reg.- 
Nr. 7.).

§ 252
V erhandlungsprotokoll
Über die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzu
nehmen und von dem Vorsitzenden und dem Proto
kollführer innerhalb von 24 Stunden nach der Ver
kündung der Entscheidung zu unterschreiben.

§ 253
Inhalt des Protokolls
(1) Das Protokoll über die Hauptverhandlung muß 
enthalten:
1. den Ort, den Tag und die Zeit der Verhandlung;
2. die Namen der Richter und Schöffen, des Staats

anwalts, des gesellschaftlichen Anklägers, des 
gesellschaftlichen Verteidigers, des Protokoll
führers und des hinzugezogenen Dolmetschers;

3. die Bezeichnung der Straftat nach dem Eröff
nungsbeschluß;

4. die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger 
und gesetzlichen Vertreter;

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen worden ist;

6. die Angabe, daß die Zeugen und Sachverständi
gen über die Wahrheitspflicht und die Zeugen 
über ein Zeugnisverweigerungsrecht belehrt 
worden sind;

7. die Angabe, daß Rechtsmittelbelehrung erfolgt 
ist.

Anmerkung: Vgl. Anm. 1. nach §245 Abs. 2 StPO.

(2) Das Protokoll muß den Gang und Inhalt der 
Hauptvcrhandlung im wesentlichen wiedergeben 
und die Einhaltung aller zwingenden Verfahrensvor
schriften nachweisen. Die im Laufe der Verhandlung 
gestellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen 
und die Urteilsformel sind in das Protokoll aufzuneh
men. Anstelle der Protokollierung der Urteilsformel 
kann auf das beigefügte Urteil verwiesen werden.
(3) Die Aussagen der Angeklagten, Zeugen, Ver-
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